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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1968

Norm

DSt 1872 §29

Rechtssatz

Es kann einem Untersuchungskommissär daraus kein disziplinärer Vorwurf gemacht werden, wenn er sich nicht für

befangen erklärt hat, weil er als Parteienvertreter einen Prozess gegen den Beschuldigten zu vertreten hat, in dessen

Disziplinarverfahren er Untersuchungskommissär ist.
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